
Amt Schönberger Land
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Sachbearbeiter: G.Kortas-Holzerland
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Beschlussvorlage
Stadt Dassow

E-Mail: g.kortas-holzerland@schoenberger-
land.de

Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg - 
Teilfortschreibung Kapitel 6.5 Energie - 2. Stufe des 
Beteiligungsverfahrens

Abstimmung:
Beratungsfolge Ja Nein Enth.
19.03.2019 Hauptausschuss Dassow
02.04.2019 Stadtvertretung Dassow

Sachverhalt:
Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg hat die 
Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg für das Kapitel 
6.5 Energie beschlossen. Inhalt ist die Aktualisierung der raumordnerischen Festlegungen zur 
räumlichen Steuerung der Erzeugung, der Umwandlung, des Transports und der Speicherung von 
Energie. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang die Aktualisierung der Ausweisung von 
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen im Geltungsbereich des Planungsverbandes, hier 
Westmecklenburg.
 
Eine Beteiligung zur Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie in der ersten Stufe fand in der Zeit 
vom 29.02.2016 bis zum 30.05.2016 statt. 
Eingegangene Stellungnahmen wurden gewertet und in die Abwägung eingestellt. 
Die 59. Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg hat am 
05.11.2018 die Abwägungsdokumentation der ersten Stufe freigegeben und gleichzeitig den 
überarbeiteten Entwurf des Kapitels 6.5 Energie mit dazugehörigen Entwurf des Umweltberichtes 
beschlossen und zur zweiten Beteiligungsstufe freigegeben. 
 
Das Abwägungsergebnis einschließlich Gegenüberstellung der eingereichten Stellungnahme der 
Stadt Dassow ist in der Anlage beigefügt. Den Hinweisen ist der Planungsverband im 
Wesentlichen nicht gefolgt. Im Gegensatz zur 1. Beteiligungsstufe hat sich nun der Eignungsraum, 
jetzt 05/2018 Groß Voigtshagen, nochmals in seinen Grenzen verändert bzw. vergrößert.  
 
Der Entwurf der Teilfortschreibung des RREP einschließlich dazugehörigen Entwurf des 
Umweltberichts wird hierzu in der Zeit vom 05.02.2019 – 10.04.2019 öffentlich ausgelegt. 
 
Die Unterlagen sind während der Auslegungsfrist einsehbar: 

-          im Internet unter http://www.raumordnung-mv.de sowie unter 
http://www.westmecklenburg-schwerin.de/ 

-          im Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg in Schwerin, in den 
Verwaltungen der Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim (Wismar, 
Grevesmühlen und Parchim, Ludwigslust), im Stadthaus der kreisfreien und 
Landeshauptstadt Schwerin, in den Verwaltungen der Ämter und amtsfreien Städte und 
Gemeinden im Geltungsbereich des Planungsverbandes. 

Die Auslegungszeiten entsprechen den ortsüblichen Öffnungszeiten der jeweiligen Behörde. 
 
Somit liegt ein vollständiges Exemplar des Entwurfes auch im Amt Schönberger Land, 
Dassower Straße 4 in 23923 Schönberg, OG an der Aushangtafel zur öffentlichen Einsicht 
aus. Ein weiteres Entwurfsexemplar wurde jedem Bürgermeister zur Verfügung gestellt. 
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Die Stadt Dassow ist hiermit zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Stellungnahmen können bis zum 10.04.2019 elektronisch abgegeben werden, per E-Mail an 
beteiligung2@afrlwm.mv-regierung.de oder im Rahmen der Onlinebeteiligung unter 
www.raumordnung-mv.de und www.westmecklenburg-schwerin.de.  
 
Zudem können Stellungnahmen bei der Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes 
Westmecklenburg, Wismarsche Straße 159, 19053 Schwerin während der ortsüblichen 
Öffnungszeiten zur Niederschrift oder schriftlich abgegeben werden.
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen werden im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. 
Zur Erarbeitung und Vorbereitung einer Stellungnahme für die Stadtvertretung der Stadt Dassow 
sind aufgrund der Menge nur Kartenauszüge aus dem Programm in der Anlage beigefügt. Sie 
dienen der Diskussion. Zum Vergleich ist aus der 1. Beteiligung der Kartenausschnitt des in 
Dassow ausgewiesenen Windraumes bei Groß Voigtshagen beigefügt.  
Die umfassenden Unterlagen, bestehend aus dem Entwurf des RREP- Kapitel 6.5 und dem 
dazugehörigen Entwurf des Umweltberichts einschließlich der Fachbeiträge zum Rotmilan und 
zum Denkmalschutz können in den zuvor benannten Stellen eingesehen werden.
 
Bei Abgabe einer Stellungnahme wird gebeten, Änderungs- und Ergänzungshinweise den 
jeweiligen Programmsätzen zuzuordnen und möglichst eindeutige Formulierungsvorschläge für 
Veränderungen und Ergänzungen bzw. für kartografische Korrekturen zu unterbreiten. 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Tourismus hat in seiner Sitzung am 
06.03.2019 zur Stellungnahme der Stadt Dassow im Rahmen der 2. Beteiligungsstufe zum Entwurf 
des RREP Westmecklenburg – Teilfortschreibung Kapitel 6.5 beraten und unter Betrachtung der 
Planung auf regionaler Ebene und unter Prüfung der dort angewendeten Kriterien den ersten 
Entwurf der Stellungnahme nochmals überarbeitet. 
Aufgrund der besseren Übersichtlichkeit ist die überarbeitete Stellungnahme zur Beschlussfassung 
in der Stadtvertretung in einer neuen Vorlage angelegt.
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Tourismus empfiehlt der Stadtvertretung 
nachfolgenden Beschlussvorschlag:
 

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung Dassow beschließt die Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf des RREP 
Westmecklenburg-Teilfortschreibung Kapitel 6.5 Energie gemäß Anlage.  

Finanzielle Auswirkungen: 
keine 

Anlage: 
1. Entwurf Stellungnahme Stadt Dassow für 2. Beteiligungsstufe RREP WM
2. Stellungnahme Dassow aus 1. Beteiligungsstufe einschl. gegenübergestellter Abwägung
3. Entwurf RREP 1. Stufe (alt) Kartenausschnitt A 4 Bereich Schönberg – Dassow
4. Entwurf RREP 2. Stufe_Kartenausschnitt A 4 Bereich Schönberg – Dassow
5. Entwurf RREP 2. Stufe_Kartenlegende
6. Entwurf RREP Textteil 
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Entwurf

Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg – 
Teilfortschreibung Kapitel 6.5 Energie – 2. Stufe des Beteiligungsverfahrens – 

Stellungnahme des Stadt Dassow

Mit Schreiben vom 10.01.2019 wurde der zweite Entwurf der Teilfortschreibung des 
RREP Westmecklenburg Kapitel 6.5 Energie an die Gemeinden zur öffentlichen 
Auslegung und Beteiligung in Form von Stellungnahmen übergeben.
In der 2. Stufe des Beteiligungsverfahrens umfasst das Eignungsgebiet 05/18 eine 
deutlich andere Fläche als noch in der 1. Stufe des Beteiligungsverfahrens. Das 
Gebiet hat sich von 72 ha auf 101 ha vergrößert und in der Ausdehnung um 1/3 
verlängert. Ursache dafür sind offenbar die geänderten harten und weichen 
Ausschlusskriterien sowie die veränderte Abwägung auf Grundlage der 
Restriktionskriterien im zweiten Entwurf. Die Anwendung der Kriterien und der 
Abwägungsprozess sind in der ausgelegten Unterlage für die Fläche 05/18 nicht 
transparent und nachvollziehbar dargelegt. 

Die Stadtvertretung Dassow hat in ihrer Sitzung am xx.xx.xxxx die Abgabe einer 
Stellungnahme zum Eignungsgebiet 05/18 und zur allgemeinen Kriterienauswahl 
beschlossen.

Schutzgut Menschen

Die fortgeschrittenen Pläne der Stadt Dassow zur Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans, im Speziellen zur Entwicklung von Gewerbe und zur 
Aufnahme des bereits bestehenden Freizeit- und Erholungsgebiets als Sondergebiet 
Freizeit und Erholung sind in der Ermittlung des Eignungsgebiets 05/18 bislang nicht 
berücksichtigt worden und müssen noch gemäß den Kriterien von Abb. 19 
berücksichtigt werden. Mit der Ausweisung des Eignungsgebiets darf die Möglichkeit 
von dringend erforderlicher Stadtentwicklung nicht eingeschränkt werden. 

Der Erlebnis- und Tigerpark Dassow ist entsprechend der im Entwurf befindlichen 
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Dassow Teil Süd gemäß dem 
weichen Ausschlusskriterium 1.000 m Abstandspuffer zu Gebieten, die nach 
BauNVO der Erholung und dem Tourismus dienen, zu berücksichtigen. Der seit 
langem erfolgreich betriebene und beliebte Erlebnis- und Tigerpark ist von 
überörtlicher Bedeutung für Erholung und Tourismus in der Region 
Nordwestmecklenburg. 

Insbesondere für die Dassower Ortsteile Groß Voigtshagen und Holm ist das im 
Entwurf genannte Kriterium "Vermeidung erheblich beeinträchtigender Umfassung 
von Siedlungen" sowie das ebenfalls im Entwurf genannte Kriterium des § 5 
BImSchG (Verbot von "erheblichen Nachteilen und erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit und die Nachbarschaft") bisher nicht ausreichend berücksichtigt 
worden:

Mit ca. 135° wird der Ortsteil Groß Voigtshagen durch das ausgewiesene 
Windeignungsgebiet 05/18 umfasst, und zwar nicht etwa in 3,5 km Entfernung, 
sondern durchgehend über die gesamten 135° in der nach den Kriterien 
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nächstmöglichen Distanz von 1.000 m. Hinzu kommt für die Umfassung auch das 
vorhandene Windanlagen-Gebiet Neuenhagen in weniger als 3,5 km Abstand zu 
Groß-Voigtshagen. 

Über die Berücksichtigung der erheblichen Beeinträchtigung durch Umfassung von 
Siedlungen hinaus fehlt im RREP die Beachtung der optischen Riegelbildung in der 
Landschaft. Mit der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen ist 
zu vermeiden, dass raumunverträgliche optische Riegel in visuell empfindlichen 
Landschaften entstehen. Lang gestreckte Eignungsgebiete sind zu reduzieren. Das 
Eignungsgebiet 05/18 Gross Voigtshagen stellt mit seiner Länge von über 3 km und 
einer Breite von 100 bis 800 m einen dominanten optischen Riegel im nach RREP 
ausgewiesenen Tourismusraum / Tourismusentwicklungsraum im Ostsee-nahen 
Stadt-Umland-Raum um die Hansestadt Lübeck dar.

Der zur Stadt Dassow gehörende Ortsteil Holm wird zum Eignungsgebiet 05/18 nicht 
mit ausreichendem 1.000 m Abstandspuffer berücksichtigt. Es sind zum Ortsteil 
Holm 1.000 Meter Abstand zum Eignungsgebiet einzuhalten.

Schutzgut Tiere

Das Windeignungsgebiet Nr. 05/18 liegt in unmittelbarer Nähe des 
Vogelschutzgebiets DE 2233-401 Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Radegast-
Maurine mit ausgewiesenen Erhaltungszielen für windkraftsensible Arten:

 Flussseeschwalbe
 Rohrweihe
 Rotmilan
 Schwarzmilan
 Weißstorch.

Nach naturschutzrechtlichen Empfehlungen ist ein Mindestabstand der 
Windenergieanlagen zum Europäischen Vogelschutzgebiet (SPA) von 1.200 Meter 
einzuhalten. 

Schutzgut Boden und Fläche

Vor dem Hintergrund der umweltpolitischen Aufgabe, nachhaltig mit Ackerflächen als 
Wasserfilter und Kohlendioxidspeicher umzugehen, ist eine Vorgabe zur 
Ressourcensparung von Ackerflächen ein weiteres vorzugebendes Kriterium. 
Verdichtungsempfindliche Böden (Böden mit hoher Bodenfeuchte, stark humose 
Böden oder Böden mit Grund- und Stauwassereinfluss sowie vernässte Böden) sind 
von Vorhaben freizuhalten.

Schutzgut Landschaft, Kultur- und Sachgüter

In Bezug auf die Schutzwürdigkeit einzigartiger kultureller Bauwerke und ihrer 
Sichtachsen ist die Sichtachse „Dassow – Speicher Dassow – Kirche Dassow“ aus 
Richtung Lübeck ergänzend im RREP zu berücksichtigen. Dassow hat als „Tor zur 
Ostsee“ für ganz Mecklenburg Vorpommern ein Alleinstellungsmerkmal, das alle 
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Reisenden aus Richtung Westen betrifft. Hinzu kommt mit dem ehemaligen 
Hafenspeicher an der Stepenitz in Dassow ein besonderes, für die Region 
einzigartiges Baudenkmal.

Als Einzugsgebiet von vielen Tagestouristen aus Richtung Hamburg, Lübeck, Kreis 
Herzogtum Lauenburg und Kreis Stormarn über die A20 / B105 / L01 kommend, 
aber auch für die „Langzeiturlauber“ in Mecklenburg-Vorpommern, ist das „Tor zur 
Ostsee“ vielbedeutend für die visuelle Erlebbarkeit unserer Landschaft. Aus diesem 
Grund ist der visuellen Störung von WEA an der Stelle des Eignungsgebiets 05/18 
ein hohes Beeinträchtigungspotenzial von landesweiter Bedeutung zuzuordnen.
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